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§ 5
Schlußbestimmungen

(1) Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wir
kung vom 1. Juli 1956 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Achte Durchführungsbestim
mung vom 15. November 1955 zur Verordnung über die 
Prämienzahlung für das ingenieurtechnische Personal, 
für die Meister und für das leitende kaufmännische

Personal in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten 
Betrieben — Maschinen-Traktoren Stationen — (GBl. I
S. 830) außer Kraft.

Berlin, den 14. September 1956

Der Minister für Land- und Forstwirtschaft
I. V.: S i e g m u n d

Stellvertreter des Ministers

Anlage 1
zu vorstehender Dreiundzwanzigster Durchführungsbestimmung

Gruppe der Prämienberechtigten in den Maschinen-Traktoren-Stationen

_______________ Gruppe 1____________________________  Gruppe 2________________________________Gruppe 3_________
Direktor Oberagronom Brigadeagronom
Hauptbuchhalter Oberzootechniker Zootechniker

Technischer Leiter Spezialagronome
Mechanisator*

für Innenmechanisierung 
Ingenieur für Außenwirtschaft 
Planer 
Dispatcher 
Meister
TAN-Bearbeiter

Anlage 2
zu vorstehender Dreiundzwanzigster Durchführungsbestimmung

Einordnung der Maschinen-Traktoren-Stationen in die Kategorien der Prämientabelle

Kategorie III Kategorie II Kategorie I

Alle MTS mit über Alle MTS mit Alle MTS bis zu
90 Einheitstraktoren 51—90 Einheitstraktoren 50 Einheitstraktoren

Anlage 3
zu vorstehender Dreiundzwanzigster Durchführungsbestimmung

Prämientabelle für die Maschinen-Traktoren-Stationen 
Betriebskategorie III

Für jedes Prozent der

Gruppe der Für Erfüllung Übererfüllung Unterschreitung Übererfüllung
Prämien- der Pläne des Leistungsplanes der geplanten Kosten des Einnahmeplanes

berechtigten (zum Schluß des Jahres)

1 2 3 4 5

1 26,7 2,9 5,6 5,6
2 20,7 2,2 4,6 4,6
3 16,7 2,0 4,0 4,0

Betriebskategorie II und I
Für jedes Prozent der

Gruppe der Für Erfüllung Übererfüllung Unterschreitung Übererfüllung
Prämien- der Pläne des Leistungsplanes der geplanten Kosten des Einnahmeplanes

berechtigten (zum Schluß des Jahres)

1 2 3 4 5

1 13,3 2,2 4,6 4,6
2 10,6 2,0 4,0 4,0
3 6,6 1,6 2,4 2,4

Die Zahlen in der Prämientabelle geben die Prozentsätze der monatlichen Gehälter der Prämienberechtigten
an, die bei Erfüllung der Voraussetzungen den Gesamtprämienbetrag bilden, der zur Prämiierung verwendet
werden kann.

Berichtigung

Das Büro des Präsidiums des Ministerrates weist 
darauf hin, daß die Zweite Durchführungsbestimmung 
vom 6. August 1956 zur Verordnung über die Pflicht
ablieferung und den Verkauf landwirtschaftlicher i 
Erzeugnisse (GBl. I S. 656) wie folgt zu berichtigen ist:

In § 1 Buchst, b muß es an Stelle von „... Karl-Marx- 
Stadt und Dresden und in den Kreisen Dippoldis
walde, Pirna und Sebnitz ...“ richtig heißen:

.. Karl-Marx-Stadt und in den Kreisen Dippol
diswalde, Pirna und Sebnitz des Bezirkes 
Dresden ..


